
Provisionsabgaben sind 
nicht wettbewerbswidrig
Oberlandesgericht Köln weist Klage eines Versicherungsmaklers zurück

Jürgen Evers

Das OLG Köln1 hat entschieden, dass die 
von einem Versicherungsmakler bewor-

bene Provisionsabgabe nicht abmahnfähig 
ist. Im Streitfall wollte ein Makler dem an-
deren die Abgabe gerichtlich untersagen las-
sen. Die Klage blieb in beiden Instanzen er-
folglos. Der Senat hat das Berufungsurteil im 
Wesentlichen wie folgt begründet.

Ein Verstoß gegen die Rechtsverordnungen 
des Reichsaufsichtsamtes für Privatversiche-
rung betreffend die Sondervergütungen und 
Begünstigungsverträge in der Lebens- und 
Krankenversicherung sowie die Rechtsver-
ordnung des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen über das Verbot von 
Sondervergütungen und Begünstigungsver-
trägen könne lauterkeitsrechtlich nicht bean-
standet werden, weil diese „Provisionsabga-
beverbote“ jedenfalls heute keine Marktver-
haltensregelung mehr darstellten.

Eine Vorschrift sei als Marktverhaltens-
regelung zu bewerten, wenn sie auch dazu 
bestimmt sei, im Interesse der Marktteil-
nehmer das Marktverhalten zu regeln. Als 
Marktverhalten gelte jede Tätigkeit auf ei-
nem Markt, die objektiv der Förderung des 
Absatzes oder des Bezugs eines Unterneh-
mens diene, und durch die ein Unternehmer 
auf Mitbewerber, Verbraucher oder sonstige 
Marktteilnehmer einwirke. Eine solche Ein-
wirkung sei zwar gegeben, wenn ein Makler 
damit werbe, über das Internet die Betreu-
ung von bereits bestehenden Versicherungen 
zu übernehmen und den Kunden 50 Prozent 
der Provisionen auszuzahlen. Die erforder-
liche Auslegung des „Provisionsabgabever-
bots“ führe aber nicht dazu, dass es als Markt-
verhaltensregelung bewertet werden könne. 
Sinn und Zweck der 1934 eingeführten Ver-
bote sei es gewesen, eine Steigerung der Ver-
waltungskosten der Versicherer zu vermei-
den und auch die Interessen der Verbraucher 
zu schützen. Deshalb stellte das „Provisions-
abgabeverbot“ damals eine Marktverhaltens-
vorschrift dar. Dieses Motiv sei inzwischen 
jedoch überholt. Das „Provisionsabgabever-
bot“ könne nicht mehr als Marktverhaltens-
regelung gelten, nachdem der BGH entschie-
den hat, dass eine Provisionsabgabe gleich-
wohl zivilrechtlich erlaubt ist. Das „Provisi-
onsabgabeverbot“ beschränke die Vertrags-

freiheit zwischen Makler und Kunden nicht. 
Provisionsabgaben jeglicher Art seien zivil-
rechtlich unbedenklich und wirksam, sodass 
das Verbot zu einer Art Obliegenheit der Ver-
mittler gegen sich selbst geworden sei. Ent-
schließe sich ein Vermittler, das ihn schüt-
zende Verbot aufzugeben und dem Kunden 
Provision abzugeben, so werde die Willens-
bildung durch das „Provisionsabgabever-
bot“ nicht berührt, weil sich dessen Schutz-
zweck nicht auf den individuellen Kunden 
erstrecke. Die Differenzierung zwischen zi-
vilrechtlicher Wirksamkeit der Provisions-
teilung einerseits und dem aufsichtsrechtli-
chen Verbot andererseits sei auch im Wett-
bewerbsrecht zu berücksichtigen. Sie führe 
dazu, dass das „Provisionsabgabeverbot“ 
nicht mehr als Marktverhaltensregelung be-
wertet werden könne. Dies gelte im Verhält-
nis Makler zum Kunden ebenso wie im Ver-
hältnis der Makler untereinander.

Gleiche Voraussetzungen für alle
Das „Provisionsabgabeverbot“ werde heute 
nur noch mit dem Erhalt der Beratungsquali-
tät, dem Schutz der Existenz vieler Versiche-
rungsvermittler sowie der Gefahr einer Ver-
minderung der Markttransparenz gerecht-
fertigt. Der Schutz der Existenz der Versi-
cherungsvermittler betreffe zwar einen Teil 
der Marktteilnehmer, nämlich die Gruppe 
der Mitbewerber. Deren Interesse diene eine 
Norm nach § 3 a UWG jedoch nur, wenn sie 
die Freiheit ihrer wettbewerblichen Entfal-
tung schützt. Das Interesse der Mitbewerber 
an der Einhaltung einer Vorschrift durch alle 
Marktteilnehmer sei für sich allein dagegen 
nicht ausreichend. Denn die Schaffung glei-
cher Voraussetzungen für alle Mitbewerber 
sei in der Regel nicht der Zweck, sondern die 
Folge einer gesetzlichen Regelung.

Gehe es um die Wahrung des „Provisions-
abgabeverbots“, sei die Herstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen allenfalls Folge 
desselben. Diese Folge könne durch Verein-
barungen zwischen Vermittlern und Kun-
den faktisch unterlaufen werden‚ aber ge-
rade nicht dessen Sinn und Zweck. Das VAG 
bezwecke nicht, die Provisionseinkünfte 
der Vermittler zu sichern. Mit dem Eingriff 
in die freie Preisgestaltung bzw. Berufsaus-

übungsfreiheit liege eine Beschränkung des 
freien Wettbewerbs vor, deren auch europa-
rechtliche Zulässigkeit seit Längerem ernst-
haft in Frage stehe. Beratungsqualität und 
Markttransparenz zielen zwar vordergrün-
dig auf Verbraucherschutz ab. Dem Interesse 
der Verbraucher diene eine Norm, wenn sie 
deren Informationsinteresse und Entschei-
dungs- und Verhaltensfreiheit in Bezug auf 
die Marktteilnahme schütze sowie darüber 
hinaus auch dann, wenn sie den Schutz von 
Interessen, Rechten und Rechtsgütern der 
Verbraucher bezwecke.

Es könne aber nicht festgestellt werden, 
dass das „Provisionsabgabeverbot“ tatsäch-
lich das Informationsinteresse und die Ent-
scheidungsfreiheit der Verbraucher schütze. 
Der Verbraucher könne eine informations-
geleitete Entscheidung besser treffen, wenn 
ihm der Preis für das Produkt als solches 
sowie die für die Beratung und oder sonsti-
gen Leistungen des Vermittlers anfallenden 
Kosten bekannt seien. 

Das gegenwärtige System sei jedenfalls be-
züglich der Courtagen, die von Versicherern 
gezahlt werden, gerade nicht transparent. 
Denn die Höhe der Courtagen werde weder 
absolut noch relativ gegenüber den Kunden 
offengelegt. Auch Qualität und Zielrichtung 
der Beratung könne abhängig davon sein, ob 
der Makler eher viel oder wenig verdiene. Es 
bestehe jedenfalls die Gefahr, dass Makler die 
Beratung eher an eigenen finanziellen Inter-
essen ausrichten, statt an denen der Kunden. 
Insgesamt würden sich nach den Regeln des 
freien Wettbewerbs am Markt langfristig an-
gemessenere Beträge entwickeln als durch 
das „Provisionsabgabeverbot“. Denn dieses 
sichere in erster Linie die finanziellen Inte-
ressen der bereits am Markt befindlichen 
Versicherungsvermittler.  
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